
GZ. RV/7105101/2014

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter R. in der Beschwerdesache Bf., W.,
vertreten durch Sachwalter gegen den Bescheid des Finanzamtes Wien 3/6/7/11/15
Schwechat Gerasdorf vom 04.10.2013, betreffend Antrag auf Gewährung der erhöhten
Familienbeihilfe ab Jänner 2012, zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

1. Aktenlage:

Die Beschwerdeführerin (Bf.), geb. im April 1983, wird seit Jänner 2013 durch einen
Sachwalter vertreten.

Sie bezog auf Grund des Sachverständigengutachtens vom 27. Mai 2008, das ihr eine
hebephrene Schizophrenie attestiert, den Gesamtgrad der Behinderung mit 50% festsetzt
sowie eine voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit rückwirkend ab Juli 2007
bescheinigt, erhöhte Familienbeihilfe.

Im Zuge einer Nachuntersuchung am 19. November 2011 wurde der Gesamtgrad der
Behinderung auf 40 % herabgesetzt und eine Erwerbsunfähigkeit nicht mehr bescheinigt.
Die Herabsetzung des Gesamtgrades der Behinderung wurde damit begründet, dass das
Zustandsbild unter laufender Medikation und ambulantem Setting stabil sei.

Die Auszahlung der erhöhten Familienbeihilfe wurde auf Grund dieses Gutachtens vom
Finanzamt (FA) mit Dezember 2011 eingestellt.

Die Bf. stellte am 24. Juli 2013 neuerlich einen Antrag auf Gewährung der erhöhten
Familienbeihilfe rückwirkend ab Jänner 2012.

Folgendes Gutachten wurde nach durchgeführter Untersuchung erstellt:

Betr.: B. S.
Vers.Nr.: 1234
Untersuchung am: 2013-10-01 10:15 Ordination
Identität nachgewiesen durch: FS
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Anamnese:
Seit dem VGA habe sie im November 2012 die Gesellenprüfung gemacht, sei dann weiter
bei Dr. P. in Behandlung gewesen, habe ab 10.9. zu Dr. M. gewechselt, sie sei weiter
besachwaltet, jetzt wieder paranoid, keine stat. Aufenthalte in der Zwischenzeit ist seit 2
Monaten in I Pension, kein Pflegegeld, lebt in Wohnheim
Behandlung/Therapie (Medikamente, Therapien - Frequenz):  Seroquel 300mg XR 2-1-3,
Trittico 150, Ziprasidon 2x40mg
Untersuchungsbefund: Neurostatus: Die Hirnnerven sind unauff., die Optomotorik ist
intakt, an den oberen Extremitäten bestehen keine Paresen. Die Muskeleigenreflexe sind
seitengleich mittellebhaft auslösbar, die Koordination ist intakt, an den unteren
Extremitäten bestehen keine Paresen, die Muskeleigenreflexe sind seitengleich
mittellebhaft auslösbar. Die Koordination ist intakt, die Pyramidenzeichen sind an den
oberen und unteren Extremitäten negativ, das Gangbild ist ohne Hilfsmittel unauff., Die
Sensibilität wird allseits als intakt angegeben.
Status psychicus / Entwicklungsstand: orientiert, Stimmung depressiv, paranoide Ideen,
Schlaf schlecht
Relevante vorgelegte Befunde:
2013-09-10 DR. M.
Psychische Stabilität verändert, paranoid
2013-09-24 DR. M.
etwas Besserung nach medikamentöser Therapie
Diagnose(n):  paranoide Schizophrenie
Richtsatzposition: 030702 Gdb: 050% ICD: F20.0
Rahmensatzbegründung: URS, da soziale Integration im Alltag deutlich herabgesetzt
Gesamtgrad der Behinderung: 50 vH voraussichtlich mehr als 3 Jahre anhaltend.
Eine Nachuntersuchung in 3 Jahren ist erforderlich.
Die rückwirkende Anerkennung der Einschätzung des Grades d. Behinderung ist ab
2012-09-01 aufgrund der vorgelegten relevanten Befunde möglich.
Der (Die) Untersuchte ist voraussichtlich dauernd außerstande, sich selbst den Unterhalt
zu verschaffen.
Seit dem VGA bei fehlenden Brückenbefunden seit 9-2013 wieder Verschlechterung mit
Psychose, daher ab 9-13 Anhebung des GDB und EU gegeben.
erstellt am 2013-10-01 von FfPuN1
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
zugestimmt am 2013-10-02
Leitender Arzt: LA1
 
Das Finanzamt legte die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen seiner
Entscheidung zu Grunde und wies den Antrag mit Bescheid vom 4. Oktober 2013
unter Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 2 Abs. 1 lit. c und 8 Abs. 5
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (FLAG 1967) ab. Das Gutachten wurde zur
Information angeschlossen.
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Der Sachwalter der Bf. brachte gegen den Abweisungsbescheid fristgerecht Berufung
(Beschwerde) ein und führte im Wesentlichen aus, dass die belangte Behörde ihre
Entscheidung nicht näher begründet habe, obwohl dies ein Ausdruck des rechtsstaatlichen
Verfahrens sei. In der Begründung müssten die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die
bei der Beweiswürdigung maßgeblichen Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung
der Rechtslage klar und übersichtlich zusammengefasst sein. Es müsse in zugänglicher
Weise dargetan werden, welcher Sachverhalt vorliege und aus welchen Gründen die
Behörde die Subsumption dieses Sachverhaltes unter einen bestimmten Tatbestand als
zuteffend erachte. Genau dies sei im vorliegenden Fall nicht geschehen. Die Behörde
habe sich darin erschöpft, die Gesetzesstellen der §§ 2 Abs 1 lit. c und 8 Abs. 5 FLAG
wiederzugeben. Einen Sachverhalt oder eine Begründung lasse der Bescheid jedoch
vermissen. Sie habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, "leere Floskeln" zur Begründung
der Abweisung heranzuziehen.

Es finde sich lediglich ein Hinweis auf eine im Zuge der Erledigung erstellte Bescheinigung
des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, die dem Bescheid zur
"persönlichen Information" der Berufungswerberin angeschlossen worden sei.

Auf diese Bescheinigung selbst habe die Behörde keinen Bezug genommen, obwohl
sich hierin der wesentliche Sachverhalt wiederfinde. Die Behörde habe sich somit
mit dem wesentlichen Sachverhalt des Verfahrens nicht auseinander gesetzt und
nicht nachvollziehbar dargelegt, weshalb sie ungeachtet der Behauptungen in dieser
Bescheinigung vom Nichtvorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung der erhöhten
Familienbeihilfe ausgehe.

Fehle einem Bescheid, wie im vorliegenden Fall, jegliche Begründung, und lasse sich aus
ihm dementsprechend auch nicht entnehmen, von welcher Sachverhaltsannahme die
Behörde ausgegangen sei, so sei der Bescheid aufzuheben.

Hätte sich die Behörde mit dieser Bescheinigung auseinandergesetzt, wäre sie zum
Ergebnis gelangt, dass die erhöhte Familienbeihilfe sehr wohl zu gewähren sei.

Der Grad der Behinderung für die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe müsse
mindestens 50 % betragen, soweit es sich nicht um ein Kind handle, dass voraussichtlich
dauernd außerstande sei, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen.

Laut der von der Behörde beigelegten Bescheinigung des Bundesamtes für Soziales
und Behindertenwesen betrage der Gesamtgrad der Behinderung 50 % und sei die
Behinderung voraussichtlich mehr als drei Jahre anhaltend. Überdies sei die Untersuchte
laut dieser Bescheinigung voraussichtlich dauernd außerstande, sich selbst den Unterhalt
zu verschaffen.

Sollte die Behörde, trotz Nichtangabe einer Begründung, diese Bescheinigung als
Entscheidungsgrundlage herangezogen haben, sei ihr jedenfalls eine unrichtige
rechtliche Beurteilung anzulasten. Denn ausgehend von dem in der Bescheinigung
wiedergegebenen Sachverhalt und den Angaben der Bf. selbst seien jedenfalls sämtliche
Kriterien für die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe erfüllt.
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In der Folge zitierte der Sachwalter § 8 Abs. 5 FLAG 1967.

Auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen sei diese Bestimung wohl
bekannt und habe sich diese bei der Abfassung ihrer Bescheinigung am Gesetzestext
orientiert. Laut dieser Bescheinigung betrage der Gesamtgrad der Behinderung 50 % und
sei voraussichtlich mehr als drei Jahre anhaltend. Überdies sei die Beschwerdeführerin
dauernd außerstande, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Es seien sohin sämtliche
kriterien für die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe erfüllt.

Das Finanzamt wies die Beschwerde mit Beschwerdevorentscheidung vom 17. Jänner
2014 mit folgender Begründung ab:

"Laut dem ersten Sachverständigengutachten vom Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen vom 27.5.2008 wurde festgestellt, dass Sie dauernd außerstande sind,
sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Die dauernde Erwerbsunfähigkeit wurde mit
1.7.2007, also nach Ihrem vollendeten 21. Lebensjahr festgestellt, allerdings befanden Sie
sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Berufsausbildung.

Am 16. Februar 2012 wurde vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ein
weiteres Sachverständigengutachten erstellt, mit dem Ergebnis, dass ein Grad der
Behinderung von 40% festgestellt wurde und keine dauernde Erwerbunfähigkeit vorlag.

Aufgrund Ihrer neuerlichen Beantragung der Familienbeihilfe und der erhöhten
Familienbeihilfe vom 4.6.2013 wurde vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
ein weiteres Sachverständigengutachten am 2.10.2013 erstellt. Dieses Gutachten ergab,
dass eine dauernde Behinderung ab 1.9.2012 besteht, allerdings wurde die dauernde
Erwerbsunfähigkeit aufgrund einer Verschlechterung des Zustandes erst mit 1.9.2013
bescheinigt.

Gemäß § 6 Abs. 2 lit. d Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (FLAG 1967) in der ab 1.
Juli 2011 gültigen Fassung haben volljährige Vollwaisen und ihnen gleichgestellte Kinder,
die wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer späteren
Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 25. Lebensjahres, eingetretenen
körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen, Anspruch auf Familienbeihilfe.

Gemäß § 8 Abs. 5 ff Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (FLAG 1967) in der
derzeit gültigen Fassung gilt ein Kind als erheblich behindert, bei dem nicht nur eine
vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung im körperlichen, geistigen oder psychischen
Bereich oder in der Sinneswahrnehmung besteht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein
Zeitraum von voraussichtlich mehr als drei Jahren. Der Grad der Behinderung muss
mindestens 50% betragen, soweit es sich nicht um ein Kind handelt, das voraussichtlich
dauernd außerstande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen.
 
Der Grad der Behinderung oder die voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit ist durch
eine Bescheinigung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen auf Grund
eines ärztlichen Sachverständigengutachtens nachzuweisen.
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Eine rückwirkende Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe ist für max. fünf Jahre ab der
Antragstellung möglich bzw. ab dem Monat, ab dem das Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen den Grad der Behinderung festgestellt hat (§ 10
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 in der geltenden Fassung).

Sie haben am 4/08 das 25. Lebensjahr vollendet und befanden sich, wie in obgenannten
Begründung bereits angeführt, nicht mehr in Berufsausbildung. Daher besteht kein
Anspruch auf Familienbeihilfe und erhöhte Familienbeihilfe.
Es war spruchgemäß zu entscheiden."

Der Sachwalter stellte einen Vorlageantrag und führte zur Begründung in weiten Teilen aus
wie in der Beschwerde.

Rechtsrichtig sei die Ausführung der belangten Behörde zu § 6 Abs 2 FLAG.
§ 8 Abs 5 ff FLAG führe aus, wann ein Kind als erheblich behindert gelte. Die
belangte Behörde sei in der Folge sowohl in ihrem Bescheid als auch in ihrer
Beschwerdevorentscheidung zu einem falschen rechtlichen Schluss gekommen, wenn sie
ausführe, dass die Bf. keinen Anspruch auf Familienbeihilfe oder erhöhte Familienbeihilfe
habe. Bei der Bf. liege eine Behinderung von mindestens 50 % vor und werde diese
voraussichtlich mehr als 3 Jahre anhalten. Es seien sohin sämtliche Voraussetzungen
erfüllt. Die Bf. sei dauernd außer Stande, sich ihren Unterhalt selbst zu verschaffen. Dies
werde auch vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bescheinigt.

Bei der Bf. liege eine neuropsychiatrische Symptomatik im Sinne einer Schizophrenie vor.
Es fänden sich Zeichen einer histrionischen Persönlichkeit. Aufgrund dieser Symptomatik
bedürfe die Bf. der Beistellung eines Sachwalters in Vertretung vor Ämtern, Behörden,
Sozialversicherungsträgern, in finanziellen Angelegenheiten, bei der Verwaltung des
Vermögens, gegenüber privaten Vertragspartnern und bei Rechtsgeschäften, die
über Geschäfte des täglichen Lebens hinausgehen. Die Beschwerdeführerin habe
mehrmals versucht, eine Ausbildung zu absolvieren. Sie habe auch mehrere Versuche
unternommen, einer Beschäftigung nachzugehen.

Bereits vor der Geburt ihrer Kinder habe die Bf. unter psychischen Problemen gelitten.
Seit der Geburt ihrer Kinder im Jahre 2004 sei die Bf. jedoch außer Stande, sich ihren
Unterhalt selbst zu verschaffen. Sie habe ein weiteres Mal versucht eine Ausbildung
zu absolvieren bzw. einer Beschäftigung nachzugehen. Aufgrund ihrer psychischen
Erkrankung sei ihr dies jedoch nicht möglich gewesen. Sie sei insbesondere nicht
in der Lage, für längere Zeit einer Beschäftigung nachzugehen. Die Bf. sei dauernd
erwerbsunfähig.

Das Bundesfinanzgericht ersuchte die leitende Ärztin im Sozialministeriumservice mit E-
Mail vom 26. April 2016 um Klarstellung bezüglich der in dem Gutachten unterschiedlich
angegebenen Zeitpunkte ("Die rückwirkende Anerkennung der Einschätzung des Grades
d. Behinderung ist ab 2012-09-01 aufgrund der vorgelegten relevanten Befunde möglich.
Der (Die) Untersuchte ist voraussichtlich dauernd außerstande, sich selbst den Unterhalt
zu verschaffen.
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Seit dem VGA bei fehlenden Brückenbefunden seit 9-2013 wieder Verschlechterung mit
Psychose, daher ab 9-13 Anhebung des GDB und EU gegeben.").

In Beantwortung des Ersuchens teilte die leitende Ärztin mit, dass sinngemäß aus
dem Gutachten nur ableitbar sei, dass der GdB von 50% und Eintritt EU ab 9/2013
anzunehmen seien, da ab diesem Zeitpunkt eine Verschlechterung dokumentiert sei.

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

2. Gesetzliche Grundlagen:

Anspruch auf Familienbeihilfe besteht nach § 6 Abs. 2 lit. d FLAG 1967 für Vollwaisen
oder diesen nach § 6 Abs. 5 FLAG 1967 gleichgestellte volljährige Kinder, die wegen einer
vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausbildung,
jedoch spätestens vor Vollendung des 27. (ab 1.7.2011: 25.) Lebensjahres, eingetretenen
körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen.

Gemäß § 8 Abs. 4 FLAG 1967 erhöht sich die Familienbeihilfe für jedes erheblich
behinderte Kind. Voraussetzung für den Erhöhungsbetrag ist, dass der Grundbetrag an
Familienbeihilfe zusteht.

Als erheblich behindert gilt ein Kind gemäß § 8 Abs. 5 FLAG 1967 in der für
den Streitzeitraum geltenden Fassung, bei dem eine nicht nur vorübergehende
Funktionsbeeinträchtigung im körperlichen, geistigen oder psychischen Bereich oder
in der Sinneswahrnehmung besteht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von
voraussichtlich mehr als drei Jahren. Der Grad der Behinderung muss mindestens 50 v.H.
betragen, soweit es sich nicht um ein Kind handelt, das voraussichtlich dauernd außer
Stande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen.

Gemäß § 8 Abs. 6 FLAG 1967 ist der Grad der Behinderung oder die voraussichtlich
dauernde Unfähigkeit, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, durch eine
Bescheinigung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (nunmehr
Sozialministeriumservice) auf Grund eines ärztlichen Sachverständigengutachtens
nachzuweisen.

Für die Einschätzung des Grades der Behinderung sind § 14 Abs. 3 des
Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fassung,
und die Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
betreffend nähere Bestimmungen über die Feststellung des Grades der Behinderung
(Einschätzungsverordnung) vom 18. August 2010, BGBl. II Nr. 261/2010, in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden. Die erhebliche Behinderung ist spätestens nach fünf
Jahren neu festzustellen, soweit nicht Art und Umfang eine Änderung ausschließen.

Das Bundesfinanzgericht hat unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des
Abgabenverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen
anzunehmen ist oder nicht (§ 167 Abs. 2 BAO iVm § 2a BAO). Nach der ständigen
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Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. für viele VwGH 9.9.2004, 99/15/0250)
ist von mehreren Möglichkeiten jene als erwiesen anzunehmen, die gegenüber allen
anderen Möglichkeiten eine überragende Wahrscheinlichkeit für sich hat und alle anderen
Möglichkeiten ausschließt oder zumindest weniger wahrscheinlich erscheinen lässt.

3. Als erwiesen angenommener Sachverhalt:

3.1. Allgemeine Feststellungen:

Aus der Aktenlage ergibt sich, dass die Bf. Volks- und Hauptschule besuchte und die
3. Klasse wiederholte. Danach machte sie eine Friseurlehre, schloss diese jedoch erst im
November 2012 ab.

Am 4/04 wurde die Bf. Mutter von Zwillingen. Die Kinder leben beim leiblichen Vater.

Die Bf. war laut Versicherungsdatenauszug wie folgt beschäftigt:

7.7.1998 - 14.4.2001 Arbeiterlehrling

9.5.2001 - 23.6.2001 Angestellte

2.7.2001 - 8.11.2001 Angestellte

13.11.2001 - 6.7.2002 Arbeiterin

1.8.2002 - 27.9.2002 Arbeiterin

4.9.2002 - 1.10.2002 geringf. beschäftigte Arbeiterin

20.11.2002 - 3.2.2003 Angestellte

5.5.2003 - 25.6.2003 Angestellte

15.7.2003 - 16.7.2003 Angestellte

20.8.2003 - 22.8.2003 Arbeiterin

6.11.2003 - 4.12.2003 Angestellte

10.3.2007 - 10.6.2007 geringf. beschäftigte Arbeiterin

24.8.2010 - 9.3.2011 Arbeiterin

1.4.2011 - 23.8.2012 Arbeiterin

In den dazwischen liegenden Zeiträumen bezog die Bf. Arbeitslosengeld, Krankengeld,
Notstandshilfe oder Überbrückungshilfe.

Die Bf. war ab Dezember 2007 besachwaltet. Die Sachwalterschaft wurde 2012
aufgehoben. Seit Jänner 2013 ist die Bf. wieder besachwaltet.

Der Bf. wurde mit Bescheid vom 23. Mai 2013 für die Zeit vom 1. April 2013 bis 30. April
2014 der Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension anerkannt und angemerkt, dass auf
Grund des Ergebnisses der medizinischen Begutachtung die Pension derzeit nur befristet
zuerkannt werde.
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3.2. Im Sachverständigengutachten getroffene Feststellungen:

Die Bf. wurde auf Grund ihres am 24. Juli 2013 eingebrachten Antrages auf rückwirkende
Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe ab Jänner 2012 am 1. Oktober 2013 untersucht.

Der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie diagnostizierte eine paranoide Schizophrenie
und setzte den Behinderungsgrad mit 50 % rückwirkend ab September 2013 (irrtümlich
im Gutachten mit September 2012 angegeben) fest. Weiters bescheinigte der
Sachverständige der Bf. eine voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit.

Angemerkt wurde, dass sich bei der Bf. der Zustand seit dem Vorgutachten bei fehlenden
Brückenbefunden seit September 2013 wieder verschlechtert habe und die Bf. an
Psychosen leide. Daher sei ab September 2013 eine Anhebung des Gesamtgrades der
Behinderung und eine Erwerbsunfähigkeit gegeben.

4. Rechtliche Würdigung:

4.1 Dauernde Erwerbsunfähigkeit

Eingangs sei darauf hingewiesen, dass bei volljährigen Kindern, denen nicht schon aus
anderen Gründen als aus dem Titel der Behinderung der Grundbetrag an Familienbeihilfe
zusteht, der Grad der Behinderung ohne Bedeutung ist (s. Lenneis in Csaszar/Lenneis/
Wanke, FLAG, § 8 Rz 21). Im Beschwerdefall ist daher ausschließlich entscheidend, ob
die Bf. bereits vor ihrem 21. Lebensjahr voraussichtlich dauernd außerstande wurde, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen.

Dazu ist überdies festzuhalten, dass alleine auf Grund des Bestehens eines Grades
der Behinderung von 50 % eine dauernde Erwerbsunfähigkeit nicht zwangsläufig
angenommen werden muss (vgl. VwGH vom 13.12.2012, 2009/16/0325, wonach selbst
bei einer Behinderung von 100% nicht ausgeschlossen sei, dass der Betreffende imstande
sei, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, und VwGH vom 5.4.2011, 2010/16/0220,
wonach die Frage, ob das Kind imstande sei, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen,
nicht an Hand des Grades der Behinderung zu beurteilen sei).

Die nach § 8 Abs. 6 FLAG 1967 erstellte ärztliche Bescheinigung bildet jedenfalls die
Grundlage für die Entscheidung, ob die erhöhte Familienbeihilfe zusteht, sofern das
Leiden und der Grad der Behinderung einwandfrei daraus hervorgehen. Eine andere
Form der Beweisführung ist nicht zugelassen. Was ein ärztliches Zeugnis betreffend
das Vorliegen einer Behinderung iSd FLAG anlangt, so hat ein solches - nach der
Rechtsprechung des VwGH - Feststellungen über die Art und das Ausmaß des Leidens
sowie auch der konkreten Auswirkungen der Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit
in schlüssiger und damit nachvollziehbarer Weise zu enthalten (VwGH 21.2.2001,
96/14/0139).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis VwGH 18.11.2008, 2007/15/0019,
ausdrücklich auf den klaren Wortlaut des § 8 Abs. 6 FLAG 1967 in der Fassung BGBl.
I Nr. 105/2002 verwiesen. Die bisherige Judikatur, wonach eine mehrjährige berufliche
Tätigkeit des Kindes die für den Anspruch auf Familienbeihilfe notwendige Annahme,
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das Kind sei infolge seiner Behinderung nicht in der Lage gewesen, sich selbst den
Unterhalt zu verschaffen, widerlege, habe im Rahmen der durch das BGBl. I Nr. 105/2002
geschaffenen neuen Rechtslage (ab 1. Jänner 2003) keinen Anwendungsbereich.

Der Gerichtshof (sh. auch VwGH 18.12.2008, 2007/15/0151) bezieht sich dabei
offensichtlich auf das Erkenntnis des VfGH vom 10.12.2007, B 700/07, in dem der VfGH
ausführt, dass sich aus Wortlaut und Entstehungsgeschichte des § 8 Abs. 6 FLAG ergebe,
dass der Gesetzgeber nicht nur die Frage des Grades der Behinderung, sondern (bereits
seit 1994) auch die (damit ja in der Regel unmittelbar zusammenhängende) Frage der
voraussichtlich dauernden Unfähigkeit, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, der
eigenständigen Beurteilung der Familienbeihilfenbehörden entzogen und dafür ein
qualifiziertes Nachweisverfahren eingeführt habe, bei dem eine für diese Aufgabenstellung
besonders geeignete Institution eingeschaltet werde und der ärztliche Sachverstand die
ausschlaggebende Rolle spiele. Dem dürfte die Überlegung zugrunde liegen, dass die
Frage, ob eine behinderte Person voraussichtlich dauernd außerstande ist, sich selbst
den Unterhalt zu verschaffen, nicht schematisch an Hand eines in einem bestimmten
Zeitraum erzielten Einkommens, sondern nur unter Berücksichtigung von Art und Grad
der Behinderung bzw. der medizinischen Gesamtsituation der betroffenen Person
beurteilt werden könne. Damit könne auch berücksichtigt werden, dass gerade von
behinderten Personen immer wieder - oft mehrmals - Versuche unternommen werden,
sich in das Erwerbsleben einzugliedern, bei denen jedoch die hohe Wahrscheinlichkeit
bestehe, dass sie aus medizinischen Gründen auf längere Sicht zum Scheitern verurteilt
sein würden. Der Gesetzgeber habe daher mit gutem Grund die Beurteilung der
Selbsterhaltungsfähigkeit jener Institution übertragen, die auch zur Beurteilung des
Behinderungsgrades berufen sei. Die Beihilfenbehörden hätten bei ihrer Entscheidung
jedenfalls von dieser durch ärztliche Gutachten untermauerten Bescheinigung auszugehen
und könnten von ihr nur nach entsprechend qualifizierter Auseinandersetzung abgehen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich somit der Rechtsansicht des
Verfassungsgerichtshofes angeschlossen; daraus folgt, dass auch das
Bundesfinanzgericht für seine Entscheidungsfindung die ärztlichen
Sachverständigengutachten heranzuziehen hat, sofern diese als schlüssig anzusehen
sind. Es ist also im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens zu überprüfen, ob die erstellten
Sachverständigengutachten diesem Kriterium entsprechen.

4.2 Schlüssigkeit der Sachverständigengutachten

Die Bf. stellte erstmals im Jahr 2008 einen Antrag auf Gewährung der erhöhten
Familienbeihilfe und wurde ihr diese auf Grund der im Sachverständigengutachten des
Bundessozialamtes (nunmehr Sozialministeriumservice) vom 27. Mai 2008 getroffenen
Feststellungen (Diagnose "hebephrene Schizophrenie", Gesamtgrad der Behinderung von
50 % und voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit, beides rückwirkend ab Juli 2007)
von Juli bis Dezember 2011 gewährt.
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Im Zuge einer Nachuntersuchung (Gutachten vom 16. Februar 2012) wurde der
Behinderungsgrad auf 40 % herabgesetzt und eine voraussichtlich dauernde
Erwerbsunfähigkeit nicht mehr bescheinigt; dies mit der Begründung, dass das
Zustandsbild unter laufender Medikation und ambulantem Setting stabil sei.

Der Bezug der erhöhten Familienbeihilfe wurde auf Grund dieses Gutachtens mit
Dezember 2011 eingestellt.

Im Juli 2013 stellte die Bf. einen neuen Eigenantrag auf Gewährung der Familienbeihilfe
rückwirkend ab Jänner 2012.

Der mit dem Gutachten vom 2. Oktober 2013 betraute Facharzt für Psychiatrie und
Neurologie gelangte nach durchgeführter Untersuchung zu dem Schluss, dass sich
der Gesundheitszustand der Bf. seit dem Vorgutachten (vom 16. Februar 2012) wieder
verschlechtert habe, erhöhte den Gesamtgrad der Behinderung auf 50 % und bescheinigte
eine voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit rückwirkend ab September 2013.

Ein Gutachten zu der vorliegenden Sachfrage ist die begründete Darstellung von
Erfahrungssätzen und die Ableitung von Schlussfolgerungen für die tatsächliche
Beurteilung eines Geschehens oder Zustands auf der Basis des objektiv feststellbaren
Sachverhaltes durch einen oder mehrere Sachverständige. Sachverständige haben dabei
fundierte und wissenschaftlich belegbare konkrete Aussagen zu treffen und dürfen ihre
Beurteilungen und Feststellungen nicht auf Spekulationen, sondern ausschließlich auf die
festgestellten Tatsachen verbunden mit ihrem fachspezifischen Wissen stützen. Alleine die
Möglichkeit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter Sachverhalt vorgelegen
sein könnte, reicht dabei keinesfalls aus, diesen Sachverhalt gutachterlich als gegeben
anzusehen und zu bestätigen.

Das Bundesfinanzgericht sieht das für das vorliegende Beschwerdeverfahren
heranzuziehende Gutachten vom 2. Oktober 2013 als nachvollziehbar und schlüssig
an; dies ua. deswegen, weil aus den im Akt aufliegenden Gutachten vom 27. Mai
2008 und vom 16. Februar 2012, die im Zuge vorheriger Anträge auf Gewährung der
erhöhten Familienbeihilfe erstellt wurden, auf Grund der unterschiedlich festgestellten
Behinderungsgrade und der nicht dauerhaft festgestellten Erwerbsunfähigkeit abgeleitet
werden kann, dass die Bf. durch ihre Erkrankung (Schizophrenie) im Lauf der Jahre mehr
oder weniger in ihrem Alltags- und Berufsleben eingeschränkt war.

Es ist allgemein bekannt, dass die Verlaufsformen bei Schizophrenie sehr unterschiedlich
sind. Die Erkrankung kann in Episoden oder Schüben auftreten. Das Krankheitsbild
ist genauso vielfältig wie der Beginn und Verlauf. Die Anfangssymptomatik kann akut
ausbrechen oder sich schleichend, über einen längeren Zeitraum und für den Betroffenen
selbst kaum spürbar, entwickeln.

Auch der Bf. war es möglich, von 1998 bis 2012 eine Erwerbstätigkeit auszuüben, wenn
auch mit Unterbrechungen und wechselnden Dienstverhältnissen.
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Hingewiesen sei auf das Erkenntnis des VwGH 20.11.2014, Ra 2014/16/0010, in dem der
Gerichtshof Folgendes ausführt:

"§ 6 Abs 2 lit d FLAG stellt darauf ab, dass der Vollwaise auf Grund einer zu einem
bestimmten Zeitpunkt eingetretenen Behinderung außerstande ist, sich selbst den
Unterhalt zu verschaffen. Eine derartige geistige oder körperliche Behinderung
kann durchaus die Folge einer Krankheit sein, die schon seit Längerem vorliegt (bei
angeborenen Krankheiten oder genetischen Anomalien etwa seit Geburt), sich jedoch
erst zu einem späteren Zeitpunkt manifestiert. Erst wenn diese Krankheit zu einer derart
erheblichen Behinderung führt, welche die Erwerbsunfähigkeit bewirkt, ist der Tatbestand
des § 6 Abs 2 lit d FLAG erfüllt. Mithin kommt es weder auf den Zeitpunkt an, zu dem sich
eine Krankheit als solche äußert, noch auf den Zeitpunkt, zu welchem diese Krankheit
zu (irgend) einer Behinderung führt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem diejenige
Behinderung (als Folge der allenfalls schon länger bestehenden Krankheit) eintritt, welche
die Erwerbsunfähigkeit bewirkt."

Da im Sachverständigengutachten vom 2. Oktober 2013, das im Zuge des hier
anhängigen Beschwerdeverfahrens erstellt wurde, die Erwerbsunfähigkeit der Bf.
rückwirkend mit September 2013 festgestellt wurde und die Bf. zu dem Zeitpunkt bereits
30 Jahre alt war, liegen die Voraussetzungen für die Gewährung der Familienbeihilfe und
des Erhöhungsbetrages nicht vor.

Die Beschwerde musste daher abgewiesen werden.

Zur Rüge des Sachwalters in der Berufung und im Vorlageantrag, es fehle dem
Bescheid des Finanzamtes vom 4. Oktober 2013 an einem Sachverhalt und an einer
Begründung, sei darauf hingewiesen, dass im Verfahren vor der Abgabenbehörde
unterlaufene Verfahrens- und Begründungsmängel im Zuge der Entscheidung durch das
Bundesfinanzgericht saniert werden können.

5. Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Das Bundesfinanzgericht folgt der ständigen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes. Es hat in freier Beweiswürdigung festgestellt, dass bei der Bf.
eine voraussichtlich dauernde Unfähigkeit, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, erst
mit September 2013 eingetreten ist. Dabei handelt es sich um keine Rechts- sondern um
eine Tatfrage, die einer Revision nicht zugänglich ist.
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Wien, am 29. April 2016

 


